
 

Ermittlung 

Oberflächenwasserkörper, auf 

den das Vorhaben wirkt 

(Bewertung an repräsentativer 

Ermittlung maßgeblicher 

Ausgangszustand Ökologie   

Biologische Qualitätskom-    

ponenten für den ökolo-

gischen Zustand/Potenzial 

(PP, MP/PB, MZB, F) gemäß   

§ 5 OGewV           

Chemische Qualitätskom-

ponenten (UQN  - Flussge-

bietsspezifische Schad-

stoffe) gemäß § 5  OGewV            

 

neuere Erkennt-

nisse vorhanden - 

vergleichbar, ge-

sichert, entschei-

dungserheblich? 

sofern keine An-

gaben zu einer 

Qualitätskompo-

nente vorhanden, 

ggf. Pflicht zur 

Ermittlung  

Vorhaben bedingt voraussichtlich feststellbare, nicht nur 

vorübergehende, messbare Veränderungen 

Veränderungen sind negativ und erheblich? 
 

Ökologie: negativer Wechsel der Zustandsklasse einer 
Biologischen Qualitätskomponente oder Komponente 
bereits in niedrigster Klasse (Bewertung) 

oder / und 
Ökologie: Überschreitung einer UQN in einem Gewässer 

mit ökologisch gutem Potenzial/Zustand 
oder / und 

Chemie: UQN für mindestens  einen Stoff überschritten 
 

Verschlechterung im Sinne § 27 Abs.1 

Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1  WHG 

Prüfung der Auswirkungen auf 

andere 

Oberflächenwasserkörper 

Ausnahmeprüfung nach § 31 

Abs. 2 WHG 

keine 

Verschlechterung 

keine 

Verschlechterung 

 

Zulassung 

Vorhaben 

Versagung 

Vorhaben 

ja 

nein 

nein 

Ermittlung maßgeb-

licher  Ausgangszustand 

Chemie   

Stoffe des chemischen 

Zustandes (Schadstoffe - 

UQN gemäß § 6 OGewV)  
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Anlage 4

- allgemeines Prüfschema


